
elementAriA recht & Steuern30

transparenz ist ein wesentlicher Grundsatz guten Stiftungs-
handelns. hierzu gehört, neben der rechnungslegung, auch 
transparenz im hinblick auf die eigentliche Stiftungstätigkeit. 
zu einer transparenten fördertätigkeit, zu der sich z.b. die im 
bundesverband Deutscher Stiftungen zusammengeschlosse-
nen Stiftungen in ihren „Grundsätzen guter Stiftungspraxis“ 
bekennen, gehören 

 �  ein nach außen kommuniziertes Förderprogramm und
 � veröffentlichte Fördergrundsätze.

FörDErPrOGrAMM Mit SChWErPUNKtSEtZUNG

Das Förderprogramm konkretisiert die in der Stiftungssatzung gere-
gelten Stiftungszwecke und macht deutlich, welche inhaltliche und 
u.U. auch regionale Schwerpunktsetzung die Stiftung sich innerhalb 
eines oft weiter gesteckten Satzungsrahmens für einen bestimmten 
Zeitraum vorgenommen hat.

Die Festlegung von Förderschwerpunkten in einem solchen Förderpro-
gramm hat im Wesentlichen zwei Funktionen:

1. Sie dient zunächst der Profilbildung. 
2. Sie hat darüber hinaus unter dem Gesichtspunkt guter Stiftungs-

praxis aber auch die Funktion klarzustellen, dass die Stiftung 
nicht beliebig oder nach Gutdünken Mittel vergibt, sondern 
strategisch wohlüberlegt, für im Vorfeld klar definierten themen. 

Essenziell ist dies bei Stiftungen, die nach ihrer Satzung umfangreiche 
Zwecke unterschiedlichster Art verwirklichen können.

Zuständig für die Entwicklung des Förderprogramms ist das Stiftungs-
organ, das die strategischen Grundentscheidungen der Stiftung trifft. 
Dies kann das Aufsichtsorgan sein, wenn ihm außer der Kontrolle 
des Vorstandes auch die wesentlichen strategischen Entscheidungen 
obliegen. Ansonsten entwickelt das operative Organ, i.d.r. der Stif-
tungsvorstand, in Konkretisierung der Satzungszwecke ein Förder-
programm, das die Schwerpunkte der Fördertätigkeit der Stiftung für 
einen bestimmten Zeitraum festlegt.

FörDEriNStrUMENtE UND VErGABEriChtLiNiEN

Auf der Grundlage dieses Förderprogramms sind Fördergrundsätze 
zu entwickeln, die konkret regeln, wie das Förderprogramm umge-
setzt wird, d.h. nach welchen Kriterien innerhalb der vorgegebenen 
Schwerpunkte die Stiftungsmittel vergeben werden. Die Erstellung der 
Fördergrundsätze ist in aller regel Aufgabe des operativen Organs.

Fördergrundsätze haben drei wesentliche Funktionen:

1. Sie machen das Entscheidungsverfahren und die Entscheidungs-
kriterien transparent.

2. Sie erhöhen sie die Legitimität von Förderzusagen und auch von 
Absagen, in dem sie deutlich machen, dass auch die konkrete 
Förderentscheidung der Stiftung nach von vorn herein festste-
henden, nachvollziehbaren und für alle Antragsteller gleichen 
Kriterien erfolgt.

3. Sie erhöhen die Effizienz der Stiftungstätigkeit, weil sie die 
Antragsqualität und Antragsquantität steuern und die Projekt-
kontrolle und das Berichtswesen vereinfachen.

Fördergrundsätze sollten regelungen enthalten über:

 �  die Förderinstrumente, mit denen die Förderschwerpunkte ver-
wirklicht werden,

 �  ggf. eine „Negativliste“ von Maßnahmen, die grds. nicht geför-
dert werden,

 �  die Form der Antragstellung und ggf. die spätere Berichterstat-
tung,

 �  das Antragsverfahren und  die Entscheidungstermine.

Unter dem Punkt Förderinstrumente ist zunächst klarzustellen, wie 
die Stiftung ihre Förderschwerpunkte verwirklicht – operativ oder 
fördernd. 

Führt eine operative Stiftung ausschließlich eigene Projekte durch, 
sollte hier der hinweis erfolgen, dass die Stiftung keine Anträge ent-
gegennimmt. Vergibt die Stiftung Stipendien oder Preise, sind neben 
der Benennung der Förderinstrumente die konkreten Voraussetzun-
gen für die Vergabe zu beschreiben sowie die Unterlagen, die mit der 
Antragstellung einzureichen sind.

Fördert die Stiftung institutionell, ist es besonders wichtig, über die 
Fördergrundsätze zu kommunizieren, wer und was gefördert werden 
kann, um nicht in einer Antragsflut zu ersticken und nicht passende 
Anträge im Vorfeld absagen zu können, ohne dass das zu einer Ver-
stimmung beim Antragsteller führt. Der mit der Absage verbundene 
hinweis auf die Fördergrundsätze zeigt, dass die Absage kein Wertur-
teil beinhaltet über den Antragsteller oder sein Projekt, sondern nach 
objektiven, von vorn herein festgelegten Kriterien erfolgte.

Bei der institutionellen Förderung sollten schon in den Fördergrund-
sätzen insbesondere folgende hinweise gegeben werden:

 �  ist eine allgemeine Basisförderung möglich oder nur die Förde-
rung konkreter Projekte, deren inhalt ggf. schon in den Förder-
grundsätzen beschrieben werden kann?

 �  ist die Förderung zeitlich limitiert? Folgeanträge können dann 
unter hinweis auf diese zeitliche Beschränkung der Förderdauer 
abgelehnt werden, ohne dass damit ein Werturteil über die bis-
herige Arbeit des Antragstellers verbunden ist – der Antragstel-
ler kann sich rechtzeitig nach einer Folgeförderung umsehen.

 �  Erfolgt eine Förderung grundsätzlich nur teilweise und ist ein 
Eigenanteil oder eine Förderzusage Dritter Voraussetzung für 
eine mögliche Förderung?

Wenn die Fördergrundsätze bereits konkrete Vorgaben für die spätere 
Berichterstattung enthalten – z.B. zu Aufbau und Gestaltung des 
Sachberichts – kann dieser Bericht direkt in den Jahresbericht der 
fördernden Stiftung einfließen. Wird z.B. ganz formal vorgegeben, 
dass zu Beginn des Berichts noch einmal das Ziel des Projektes zu 
beschreiben ist und am Ende der Grad der Zielerreichung, ist dies 
bereits eine wesentliche Grundlage für die Evaluierung des Projektes 
durch die fördernde Stiftung.

Ein klares Förderproramm und gut durchdachte Fördergrundsätze 
sind daher nicht nur im hinblick auf „gutes Stiftungshandeln“ 
unerlässlich, sie führen auch zu einer erhöhten Effizienz und 
Effektivität des Stiftungshandelns. 

rechtsanwältin Evelin Manteuffel, Stif-
terverband für die Deutsche Wissenschaft, 
evelin.manteuffel@stifterverband.de

GrUNDLAGEN DEr StiFtUNGSPrAXiS

FörDErGrUNDSÄtZE
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www.verbaendeseminare.de
Seminar für Führungskräfte aus gemeinnützigen Organisationen

Steuerrisiken 
der Gemeinnützigen
Entbürokratisierung des Gemeinnützigkeitsrechts (GEG)

Die Themen

• Kurze Einführung in das Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht

• Ausschließlichkeit, Unmittelbarkeit und Selbstlosigkeit

• Abgrenzungsprobleme bei den vier Sphären: ideeller Bereich, wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb, Zweckbetrieb und Vermögensverwaltung

• Das Gebot zeitnaher Mittelverwendung – Was ist bei der Rücklagenbildung zu beachten?

• Die steuerliche Privilegierung von Zweckbetrieben: Aktuelle Einschränkungen 
durch den BFH

• Umsatzsteuerrechtliches Wahlrecht bei Mitgliedsbeiträgen?

• Satzungsvorbehalt für Vergütungen des Vorstands

• Neueste Rechtsprechung zur Gemeinnützigkeit

• Kann der Ausstieg aus der Gemeinnützigkeit sinnvoll sein?

• Neu! Das Gemeinnützigkeitsentbürokratisierungsgesetz und seine Auswirkungen!

Teilnehmerkreis

Das Praxisseminar richtet sich an Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder und leitende 
Angestellte aus den Finanz- und Steuerbereichen gemeinnütziger Verbände, Stiftungen 
und gemeinnütziger GmbHs sowie deren Berater.

Donnerstag, 11. April 2013 in Bonn
Gemeinnützigkeit 2013:

Gesetzesänderungen! 
Informieren Sie sich hier 
über alle Änderungen 
und deren Auswirkungen!

Kooperationspartner

Weitere Informationen unter:
www.verbaendeseminare.de


